
Antrag an die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart 1893 e.V. am 10.09.2023 auf 

Abberufung des Mitglieds des Vereinsbeirats Prof. Dr. André Bühler  

 

Antragsteller: 

Christoph Burandt, Mitgliedsnummer … 

Hans Dürr, Mitgliedsnummer … 

Andreas Waldner, Mitgliedsnummer … 

Monica Wüllner, Mitgliedsnummer … 

 

Nach § 17 Abs. 5 i.V.m. § 16 Abs. 4 der aktuellen Satzung des VFB STUTTGART 1893 E.V. 

(VfB-Satzung) können Mitglieder des Vereinsbeirats einzeln oder gemeinsam durch die 

Mitgliederversammlung abberufen werden. Einem entsprechenden Antrag ist eine schriftliche 

Begründung hinzuzufügen, anderenfalls ist er unzulässig. 

Der Antrag auf Abberufung des Mitglieds des Vereinsbeirats Prof. Dr. André Bühler ist hiermit 

gestellt und wird wie folgt begründet: 

Nach § 12 Abs. 7 VfB-Satzung kann Mitglied des Vereinsbeirats des VfB Stuttgart 1893 e.V. 

nicht sein, wer Mitarbeiter oder Mitglied von Organen von Unternehmen, die zu mehreren 

Vereinen oder Tochtergesellschaften der Lizenzligen bzw. deren Muttervereinen oder mit 

diesen Vereinen oder Gesellschaften verbundenen Unternehmen in wirtschaftlich 

erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung, 

einschließlich des Sponsorings, oder des Spielbetriebs ist. Mitglieder von Kontroll-, 

Geschäftsführungs- und Vertretungsorganen anderer Vereine oder Tochtergesellschaften der 

Lizenzligen oder eines Muttervereines solcher Tochtergesellschaften dürfen ebenfalls keine 

Funktionen in Organen des Vereines übernehmen. 

Das Mitglied des Vereinsbeirats Prof. Dr. André Bühler ist an der Hochschule für Wirtschaft 

und Umwelt Nürtingen-Geislingen mit Professur und als Direktor des Deutschen Instituts für 

Sportmarketing tätig. Als Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing ist er als 

Berater für Sportvereine, Sportverbände, Sportsponsoren und sonstige Stakeholder tätig 

(Quelle: http://www.sportmarketing-institut.de/index.php/beratung). Damit steht er in 

wirtschaftlich erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich Vermarktung zu 

mehreren Vereinen oder Tochtergesellschaften der Lizenzligen bzw. deren Muttervereinen 

oder mit diesen Vereinen oder Gesellschaften verbundenen Unternehmen und kann deshalb 

lt. § 12 Abs. 7 VfB-Satzung nicht Mitglied des Vereinsbeirats sein. 

http://www.sportmarketing-institut.de/index.php/beratung
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Nach § 12 Abs. 8 VfB-Satzung kann Mitglied des Vereinsbeirats des VfB Stuttgart 1893 e.V. 

nicht sein, wer eine ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit oder Funktion innerhalb der VfB 

Stuttgart 1893 AG oder deren Tochtergesellschaften ausübt. Ausgenommen hiervon ist 

lediglich die Vertretung des VfB Stuttgart 1893 e.V. im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG 

durch Mitglieder des Präsidiums und des Vereinsbeirats. 

Prof. Bühler ist laut Fokus „…auch Initiator von diversen Studiengängen der sogenannten 

VfB-Akademie, die er maßgeblich entwickelt hat und fleißig in Interviews und Presse-

Beiträgen bewirbt. Die VfB-Akademie wiederum ist ein Angebot (und profit center) der VfB 

AG. Das allein wäre schon mehr als fragwürdig, maßgeblich erschwerend kommt allerdings 

hinzu, dass die Master-Studiengänge mit der HfWU Nürtingen durchgeführt werden, in der, 

man ahnt es bereits, André Bühler nicht nur angestellter Professor für Marketing, sondern 

gar akademischer Leiter des VfB-Masters ist. Die Akademie ist dabei ein sehr lukratives 

Geschäft für die VfB Stuttgart 1893 AG und die HfWU Nürtingen. Allein für einen MBA 

Fachrichtung Leadership & Sportmanagement sind für 4 Semester (40 Präsenztage) 19.900 

Euro Studiengebühren fällig. Dass André Bühler als akademischer Leiter und Professor an 

der HfWU davon maßgeblich profitiert, liegt in der Natur seiner Tätigkeit.“ (Quelle: 

https://www.fokus-vfb.de/post/mauschelgate-beim-vfb-die-causa-b%C3%BChler) 

Die Tätigkeit von Prof. Bühler stellt somit einen Satzungsverstoß gegen § 12 Abs. 8 VfB-

Satzung dar. Er hätte gar nie Mitglied des Vereinsbeirats werden dürfen. Da es das 

Präsidium und Prof. Bühler selbst jedoch bisher versäumt haben, die richtigen juristischen 

Konsequenzen hieraus zu ziehen, stellen wir hiermit den Antrag auf Abberufung an die 

Mitgliederversammlung am 10.09.2023. 

 

 gez. Hans Dürr 

 gez. Andreas Waldner 

 gez. Monica Wüllner 

 gez. Christoph Burandt   

 

__________________________  

Ort, Datum    

 

Anlage: 

Nachweise  
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Nachweise: 

1.)  

Der Vereinsbeirat Prof. Dr. Andrè Bühler als Akademischer Leiter des VfB-Masters, hier im Pressebild 

der HfWU Nürtingen-Geislingen 

 

 

2.) https://www.hfwu.de/weiterbildung/bachelor-master-mba/lsx/ 

 

Hier wird der Vereinsbeirat Prof. Dr. Andrè Bühler als Leitung aufgeführt. 

 
 

3.) Studieninhalte, Events und Netzwerke des VfB-Masters zeigen eindeutig den Satzungsverstoß 

gegen § 12 Abs.8 an: 

https://www.hfwu.de/weiterbildung/bachelor-master-mba/lsx/
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4.) Der Vereinsbeirat Prof. Dr. Andrè Bühler wird im Modulhandbuch des VfB-Masters in der 

Version vom Stand Juni 22 insgesamt 17-mal (u.a. auf der Seite 54) als Modulverantwortlicher 

eindeutig benannt.  

Link: 

https://www.hfwu.de/fileadmin/user_upload/LSX/Modulhandbuch/Modulhandbuch_VfB_M

aster_-_ab_Oktober_2022.pdf 

  

Ebenso wird ein VfB-Thementag mit Vorträgen der Entscheidungsträgern und Funktionären 

beschrieben, was die Vernetzung zum VfB klar und deutlich macht.  

  

 

https://www.hfwu.de/fileadmin/user_upload/LSX/Modulhandbuch/Modulhandbuch_VfB_Master_-_ab_Oktober_2022.pdf
https://www.hfwu.de/fileadmin/user_upload/LSX/Modulhandbuch/Modulhandbuch_VfB_Master_-_ab_Oktober_2022.pdf

